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RS UVS Kärnten 1997/03/13 KUVS-K1-
199/6/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.03.1997

Rechtssatz

Beschäftigt der Beschuldigte Arbeitnehmer an Arbeitsplätzen, bei welchen Arbeiten durchgeführt werden ohne daß

Absturzsicherungen, Abgrenzungen oder Schutzeinrichtungen angebracht oder die Arbeitnehmer sicher angeseilt

gewesen wären, ist er verwaltungsstrafrechtlich verantwortlich, weil es Zweck der Bestimmung des

Arbeitnehmerschutzes ist, es sicherzustellen, daß Arbeitnehmer bei der Durchführung ihrer Arbeiten entsprechend

geschützt sind.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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